
3. Prekarität

Sowohl Metz als auch Butler räumen der Frage nach Ungleichheit einen großen

Raum in ihren Arbeiten ein.1 Metz schreibt dabei hauptsächlich über Arme, Opfer,

Besiegte und Leidende sowie derenBedeutung für theologischesDenken.Ziel dabei

ist es, dass ihre Erfahrungen in der Rede von Gott nicht ausgeblendet werden dür-

fen. Butler beschäftigt sich auf andere Weise mit der Thematik. Sie stellt die Frage

danach, wer betrauerbar ist und nimmt diese als einen wichtigen Parameter dafür,

ob Leben als Leben anerkannt und entsprechend unterstützt werden. Darüber

hinaus analysiert sie die Zusammenhänge zwischen Vulnerabilität, Gefährdetheit

und Prekarität und legt damit eine theoretische Grundlage für die Frage danach,

warumwer auf welcheWeise prekarisiert wird.

Es stellt sich damit die Frage, ob es sich bei Butlers Theorien zur Prekarität um

eine Ergänzung zu Metz’ Rede von den Armen und Leidenden handeln kann. Um

dieser Frage nachzugehen werde ich zunächst das Konzept der Betrauerbarkeit bei

Butler vorstellen (3.1) und die Rede von den Anderen, den Armen, den Opfern und

Besiegten bei Metz skizzieren (3.2). Anschließend untersuche ich Butlers Überle-

gungen zur Frage, inwiefern Vulnerabilität, Gefährdetheit und Prekarität zusam-

menhängen (3.3). In der Auswertung zeigen sich bestimmteDifferenzen imDenken

über Prekarisierung bzw. Armut, die sich nicht zuletzt aus den jeweiligen Benen-

nungspraktiken ergeben (3.4).

1 Für eine theologische Auseinandersetzung mit diesem Themenfeld s. bspw. Eurich, Johan-

nes/Barth, Florian/Baumann, Klaus/Wegner, Gerhard (Hg.), Kirchen aktiv gegen Armut und

Ausgrenzung. Theologische Grundlagen und praktische Ansätze für Diakonie und Gemein-

de, Stuttgart 2011. Gärtner, Claudia, Klima, Corona und das Christentum. Religiöse Bildung

für nachhaltige Entwicklung in einer verwundeten Welt (Religionswissenschaft 20), Biele-

feld 2020.
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100 Ellen Geiser: Wer zählt?

3.1 Betrauerbarkeit

Butler geht, wie schon beschrieben, nicht davon aus, dass Leben immer auch als

Subjekte oder als Menschen gelten bzw. als solche erscheinen können.2 Daher stel-

len sich die Fragen danach, wem Bedeutung zugemessen wird, wer also zählt3 und

wer infolge dessen als betrauerbar gilt. Oder anders gesagt: »Wer gilt als Mensch?

Wessen Leben zählt als Leben?«4

An dieser Stelle spielen die bereits angesprochenen Normen der Anerkennung

einewichtigeRolle.5 Sie legen fest, »wer alsMenschenoder alsRechtssubjekt zählt«6

und »welches Leben es wert gewesen sein wird, gelebt zu werden, welches Leben es

wert gewesen sein wird, geschützt zu werden und welches Lebens es wert gewe-

sen sein wird, betrauert zu werden«7. Damit wird deutlich, dass Betrauerungswür-

digkeit nicht per se gegeben, sondern eben ungleich verteilt ist.8 Gleichzeitig gilt:

»Betrauerbarkeit ist somit Voraussetzung dafür, dass es auf bestimmte Leben an-

kommen kann.«9 Daraus ergibt sich, »dass es ein Feld des Menschlichen gibt, wel-

ches nach den herrschenden Normen unerkennbar bleibt, aber innerhalb des von

gegenhegemonialen Erkenntnisformen erschlossenen epistemischen Feldes offen-

sichtlich erkennbar ist«10. Nicht betrauerbar und somit nicht anerkennbar zu sein

hat enorme Folgen für ein Leben, es ist »an den Rand gedrängt und ohne Sicher-

heit«11. Durch das Fehlen von Unterstützung und der daraus folgenden Prekarität

wird solch ein Leben nicht lebbar.12 Es kann auch als »ein Leben, das niemals gelebt

worden sein wird«13 bezeichnet werden. Es »ist ein Leben, um das nicht getrauert

werden kann, weil es nie gelebt worden ist, das heißt, weil es überhaupt nie als Le-

ben gezählt hat«14. Dabei ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass mit ›lebbar‹ ge-

rade nicht ›lebenswert‹ gemeint ist. Das Konzept der Betrauerbarkeit möchte gera-

de nicht »der Unterscheidung zwischen wertvollem und betrauerbarem Leben auf

der einen und entwertetem und unbetrauerbarem Leben auf der anderen Seite die-

2 Vgl. Butler, pTV, 54.

3 Vgl. dies., MdE, 141.

4 Dies., GL, 36.

5 Vgl. dies., RdK, 57.

6 Dies., MdE, 126.

7 Dies., KuA, 40. Zur Verwendung des futurum exactum s. auch Dies., RdK, 22.

8 Vgl. dies., GL, 10.

9 Dies., RdK, 22.

10 Dies., pTV, 52.

11 Dies., MdE, 126.

12 Vgl. dies., RdK, 27.

13 Ebd., 22.

14 Ebd., 43.
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3. Prekarität 101

nen«15, es soll vielmehr verdeutlichen, »dass alle Leben das gleiche Recht auf Schutz

vor Gewalt und Zerstörung haben«16 sollten. Die argumentative Grundlage dafür

liegt imVerständnis vonGefährdung als einer allgemeinen Bedingung, die allen Le-

ben und nicht nur einzelnen zugrunde liegt. Aufgrund dessen kann prinzipiell jedes

Leben unbetrauerbar sein und sollten alle betrauerbar werden.

Aber wieso sind nicht alle Menschen betrauerbar und wieso werden nicht alle

Menschen als Menschen betrachtet? Um dem nachzugehen, ist eine Analyse der

Konzeption des Menschlichen erforderlich, bei der die Begriffe der Entmenschli-

chungbzw.Dehumanisierung insSpiel kommen.DieKonzeptiondesMenschlichen

beruht notwendigerweise auf einem Ausschluss17, das bedeutet, dass »die Ent-

menschlichung in dem Maße zur Bedingung für die Erzeugung des Menschlichen

wird«18. Oder anders ausgedrückt: »Die Dehumanisierung entsteht vielmehr an

denGrenzen des diskursiven Lebens, anGrenzen,die durchVerbot undVerwerfung

errichtet werden.«19 Als Beispiel kann der Umgang mit dem Tod von Menschen in

Kriegssituationen dienen: »Es gibt keine Todesanzeigen für die Kriegsopfer, die die

Vereinigten Staaten verursachen«20. Der Begriff der ›Zivilisation‹ ist ein weiteres

Beispiel, das zeigt, wie das Menschliche produziert wird. ›Zivilisation‹ wirkt dabei

als »kulturell beschränkte Norm«21 für das erwartungsgemäß Menschliche. Die

Leben, die von der Konzeption desMenschlichen nicht erfasst werden, bilden somit

ein konstitutives Außen. Sie leben »als das Unaussprechliche und das Fürsprache-

lose […], als diejenigen, die den verschwommenen menschlichen Hintergrund für

etwas bilden, das man ›die Bevölkerung‹ nennt«22. Dieses Leben außerhalb der

Norm des Menschlichen ist »das durch die Normativität zu bewältigende Problem,

und diese lebende Gestalt ist zugleich das durch die Normativität wie zwanghaft

Reproduzierte«23. Hier zeigt sich also, dass die Produktion des Menschlichen erst

durch die Abgrenzung vom Nicht-Menschlichen und die damit einhergehenden

Ausschlüsse ermöglicht und damit eben von diesen bedingt wird. Butler konkreti-

siert diesen Gedanken anhand des Beispiels der Berichterstattung in Kriegszeiten,

durch die es zurEntmenschlichung vonBevölkerungsgruppen kommenkann.Dazu

trägt die deutende Formatierung einesBildes bei.24 Indembeispielsweise bestimm-

15 Ebd., 29.

16 Dies., Am Scheideweg. Judentum und die Kritik am Zionismus. Aus dem Englischen von Rei-

ner Ansén, Frankfurt/New York 2013, 33.

17 Vgl. dies., GL, 50.

18 Ebd., 11

19 Ebd., 53.

20 Ebd., 51.

21 Ebd., 111.

22 Dies., KHU, 225.

23 Dies., RdK, 15.

24 Vgl. dies., GL, 175.
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te Bevölkerungsgruppen in denMedien als bereits verloren oder gar als Bedrohung

des Lebens dargestellt werden, wird es politisch möglich, diese aufzugeben bzw.

ihren Tod als notwendig für den Schutz des eigenen Lebens zu rationalisieren.25

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Überhaupt erscheinen zu können und

somit erkennbar zu sein ist eine Bedingung der Anerkennbarkeit.26 Die Vorausset-

zung dafür, erscheinen zu können ist, »auf eine ganz bestimmte und keine andere

Weise zu erscheinen«27, nämlich »indem man die Norm oder Normen verkörpert,

durchdiemanAnerkennbarkeit erlangt«28.Daraus folgt,dass »das FelddesErschei-

nens von Anerkennungsnormen reguliert wird«29. Es gibt demnach kein universel-

les Recht zu erscheinen30, da die Sphäre des Erscheinens eben normativ begrenzt

ist.31 Diese Begrenzung oder Regulierung der Erscheinungssphäre führt daher auch

zur Etablierung einer bestimmten Realität.32

3.2 Opfer und Besiegte

Metz plädiert dafür, die politische Dimension der Theodizeefrage in den Blick zu

nehmen und beschäftigt sich daher mit Unterdrückung und Ungerechtigkeit, also

gesellschaftlichen Strukturen, die dem Evangelium widersprechen.33 Dies schließt

die Geschichtlichkeit des Lebens ein, zu der »die schmerzlich-leidvolle Erfahrung

der Nicht-Identität durch Gewalt und Unterdrückung, durch Ungerechtigkeit und

Ungleichheit«34 gehört. Metz spricht hier auch von denjenigen, »die in Unterdrü-

ckung und kollektiver Verfinsterung leben«35.

Dies führt dazu, dass betroffeneMenschen nicht zu Subjekten werden oder sol-

che bleiben können.36 Deshalb ist ein »Widerstand gegen verweigertes Subjektsein

derMenschen«37 nötig, dessen Ziel es ist, »daßMenschen aus Elend und Unterdrü-

ckung überhaupt Subjekte werden und als Subjekte leben können«38. Dabei besteht

eine besondere Verantwortung »gegenüber den Opfern von Auschwitz, gegenüber

25 Vgl. dies., RdK, 36.

26 S. Kapitel II 1.

27 Dies., pTV, 51.

28 Ebd., 51.

29 Ebd., 55.

30 Vgl. ebd., 70.

31 Vgl. dies., RdK, 9.

32 Vgl. dies., GL, 16.

33 Vgl. Metz, ZB, 97.

34 Ders., GiG, 204.

35 Ebd., 83.

36 Vgl. Kapitel II 2.1

37 Metz, GiG, 80.

38 Ebd., 67.
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3. Prekarität 103

denvonLeidundUnterdrückungentstelltenAntlitzenderarmenVölkerderErde«39.

Metz beschäftigt sich ausdrücklich nicht mit ›eigenem‹ Leid bzw. mit selbstbezüg-

lichen Leidenserinnerungen, denn diese sind die »Wurzel aller Konflikte«40.

Metz schreibt von der sogenannten Andersheit der Anderen41. Er hat dabei zu-

nächst eine anthropologische Prämisse im Blick, nach der die Wahrnehmung des

Selbst und der Anderen gleichursprünglich ist. Der Andere ist damit konstitutiv für

die Ich-Identität.42 In diesem Zusammenhang fallen auch die Begriffe Andersheit

und Alterität, die teilweise synonym gebraucht werden43, ebenso wie das ›Anders-

sein‹ der Anderen. Mit diesen Begriffen wird eine Alterität auf kultureller Ebene

beschrieben, ein Anderssein als die westliche Welt.44 Dabei geht es beispielsweise

um die »Eigenart der sozialen und kulturellen Identitätsbildung,mit ihren eigenen

Hoffnungsbildern und Erinnerungen«45. Metz ringt mit der Frage nach der Mög-

lichkeit des Erkennens undderAnerkennungder Anderen in ihremAnderssein, also

einer neuen hermeneutischen Kultur. Diese soll sich besonders durch eine »Emp-

findlichkeit für Pluralität und Differenz«46 auszeichnen. Dazu gehört die Aufgabe,

»die Spur Gottes in der Andersheit der Anderen«47 zu suchen und so auch »dieWür-

de fremder Kulturen«48 zu erkennen.

Metz nutzt den Begriff der ›Anderen‹ auch imKontext seiner Ausführungen zur

memoria passionis, welche als »Erinnerung des Leidens der Anderen«49 zu verste-

hen ist.Prägend ist hier derVerweis aufAuschwitz sowiedas Leid »der armenVölker

dieser Erde«50. Diese Erinnerung soll sich also sowohl auf die Gegenwart, als auch

auf die »Opfer und Besiegten der Geschichte«51 richten. In Bezug auf die Gegen-

wart nutzt Metz den Begriff der ›Anderen‹ auch für ausgeschlossene und bedrohte

Menschen,wie beispielsweiseGastarbeiter*innenundAsylsuchende52 sowie für die

39 Ders., ZB, 97.

40 Ders., Gott und Zeit. Theologie undMetaphysik an denGrenzen derModerne, in: Knapp,Mar-

kus/Kobusch, Theo (Hg.), Religion –Metaphysik(kritik) – Theologie imKontext derModerne/

Postmoderne (Theologische Bibliothek Töpelmann 112), Berlin/New York 2001, 5–19, 12.

41 In GiG (1977) nutzt Metz die Schreibweise ›andere‹ und wechselt in seinen späteren Schriften

zu ›Andere‹.

42 Vgl. ders., GiG, 11.

43 Vgl. ders., ZB, 171.

44 Vgl. ebd., 209.

45 Ebd., 132.

46 Ebd., 158.

47 Vgl. ebd., 127.

48 Ebd., 139.

49 Ebd., 122.

50 Ebd., 97.

51 Ders., Mp, 92.

52 Ders., ZB, 121.
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104 Ellen Geiser: Wer zählt?

»sozialen und kulturellen Opfer der Globalisierung«53. Dabei kritisiert er, dass »wir

von den Ländern dieser Dritten Welt zwar gern als unseren schwach entwickelten

Partnern, kaumaber als von unserenOpfern reden«54.Metz unterscheidet also zwi-

schen ›den Armen‹, die sozial und ökonomisch benachteiligt werden und ›den An-

deren‹, die sich ethnisch und kulturell vonMenschen inWesteuropa unterscheiden.

Die eingeforderte Anerkennung der Armen und der Anderen sind dabei für ihn wie

zwei Seiten einer Münze.

Butler beschäftigt sichnichtmit Fragennachethnischenoder kulturellenUnter-

schieden, allerdingsmit Rassismus55 undPrekarisierung.Dabeiwarnt sie davor,die

Frage nach dem richtigenUmgangmit den Anderen ohne eine kritische Perspektive

auf die Fragestellung selbst zu stellen: »Mit der Frage,wie ich einen Anderen behan-

deln soll, bin ich bereits in einer Sphäre sozialer Normativität eingeschlossen, denn

die Andere erscheint mir überhaupt nur, sie fungiert für mich überhaupt nur als

Andere, wenn es einen Rahmen gibt, in dem ich die Andere in ihrer Andersheit se-

hen und erfassen kann.«56 Deshalb muss alleine die Frage danach, wer die Anderen

sind, kritisch betrachtet werden. Dabei ist es hilfreich, diese Frage bewusst offen

zu lassen und damit anzuerkennen, dass es nicht möglich ist, ein Leben vollkom-

men zu erklären. Für die Frage nach der Anerkennung der Anderen könnte dies fol-

gendes bedeuten: »Wenn die Andere leben zu lassen zu einer neuen Definition der

Anerkennung gehört, dannwürde diese Version der Anerkennungweniger auf dem

Wissen gründen als vielmehr auf der Einsicht in dessen Grenze.«57 In diesemPunkt

schließt sich Butler Levinas an, der dafür plädiert, die Frage ›Wer bist du?‹ offen zu

lassen und sie als Aufforderung zu verstehen.58

53 Ders., Mp, 160.

54 Ders., ZB, 116.

55 Vgl. Butler, pTV, 51f. und dies., MdGew, 139–155.

56 Dies., KeG, 36.

57 Ebd., 57.

58 Vgl. dies., MdE, 106. Mit der Analyse diskursiver Rahmen kann Butler hier die radikale Alteri-

tät bei Levinas in Zusammenhang mit einer von Macht durchdrungenen Sozialität bringen.

Vgl. Riedl, Anna Maria, Judith Butler and Theology, Paderborn 2021, 131.
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3.3 Vulnerabilität, Gefährdetheit und Prekarität

Der Begriff der Vulnerabilität (vulnerability59) spielt in Butlers Denken eine zentra-

le Rolle. Dieser ist unterschieden von der Gefährdetheit (precariousness) und von

Prekarität (precarity). Vulnerabilität wird als grundlegende Bedingung von Körper-

lichkeit und die damit einhergehende Sozialität verstanden und ist ein wichtiger

Grund für die politische Verfasstheit des Lebens.60

Die körperliche Existenz ist, wie schon dargestellt, der Grund für eine Interde-

pendenzdesLebens,dennderKörper ist abhängig z.B.vonBindungen,Spracheund

Unterstützung und »um ›sich erhalten‹ zu können, ist er auf ein Außerhalb verwie-

sen«61. Butler bezeichnet diese Tatsache auch als »sozial ekstatische Struktur des

Körpers«62, denn wir sind »kraft unseres Daseins als körperlicheWesen bereits an-

deren anvertraut«63. Aus dieser Ausgesetztheit der Körper (bodily exposure) ergibt

sich ein Risiko, da Körper »dieMacht haben, zu zerstören, und derMöglichkeit aus-

gesetzt sind, zerstört zu werden«64. Ausgesetztheit kann demnach sowohl zu An-

erkennung als auch zu Unterwerfung führen.65 Dieser Umstand ist es, »der unsere

Zugänglichkeit für dieWelt hervorbringt, der uns für sie ansprechbarmacht«66.Mit

ihrem Bezug auf die Ausgesetztheit versucht Butler ein klassisches ontologisches

Verständnis von Vulnerabilität zu vermeiden.67

Vulnerabilität lässt sich als Folge oder Effekt der Ausgesetztheit verstehen. But-

ler geht von »einer allgemeinen menschlichen Verletzbarkeit […], einer Verletzbar-

keit, die mit dem Leben selbst entsteht«68 aus, die sie als nicht widerlegbar ansieht.

Es ist dabei von besonderer Bedeutung, dass es sich um eine allen Körpern gemein-

59 In den deutschen Übersetzungen wird ›vulnerability‹ häufig mit ›Verletzbarkeit‹ oder ›Ver-

wundbarkeit‹ übersetzt. Zeillinger plädiert u.a. aus etymologischen Gründen für eine Über-

setzung mit ›Verwundbarkeit‹. (Zeillinger, Peter, Der Mensch ist nur ohne Sicherheit, in: Sa-

ThZ 23, 1 (2019) 11–56, 15f.) Ich übersetze mit ›Vulnerabilität‹, da dieser Begriff im Gegen-

satz zu ›Verwundbarkeit‹ imDeutschen vielfältiger konnotiert ist und so der Konzeption But-

lers von ›vulnerability‹ als Ermöglichung von Eindrücken jeglicher Art (vgl. Butler, pTV, 195.)

entgegenkommt. Für theologische Perspektiven auf Vulnerabilität, s. Keul, Hildegund (Hg.),

Theologische Vulnerabilitätsforschung. Gesellschaftsrelevant und interdisziplinär, Stuttgart

2021.

60 Vgl. Butler, GL, 37.

61 Dies., KuA, 11.

62 Ebd., 11.

63 Dies., GL, 45.

64 Dies., KuA, 25.

65 Vgl. dies., MdE, 29.

66 Dies., KuA, 12.

67 Vgl. dies., pTV, 183f.

68 Dies., GL, 48.
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sameVulnerabilität handelt («,common‹ corporeal vulnerability«69).Allerdings kann

Vulnerabilität erst dann ethisch und politisch berücksichtigt werden,wenn sie auch

aufAnerkennung trifft.70Dabeiwird zwischendenBegriffenderVulnerabilität (vul-

nerability) und der Verletzung (injury) unterschieden. Die Verletzung ist die Aus-

beutung von Vulnerabilität, denn nur weil Körper vulnerabel sind, können sie ver-

letzt werden.71 Doch ist es wichtig zu betonen, dass Vulnerabilität nicht auf Ver-

letzbarkeit reduziert werden kann.72 Zu denWirkungen von Vulnerabilität gehören

nämlich auch Offenheit und Empfänglichkeit, also die Möglichkeit überhaupt Ein-

drücke von außen zu bekommen.73 Das bedeutet eben »auch die Möglichkeit der

Befreiung von Leid, die Möglichkeit der Gerechtigkeit, ja sogar die Möglichkeit der

Liebe«74.

Neben der Ausgesetztheit des Körpers und der damit einhergehenden Vulnera-

bilität, ergibt sich aus der Verkörpertheit außerdem eine fundamentale Abhängig-

keit (dependency). Körper sind auf vielfältige Unterstützung, wie beispielsweise

Nahrung, Schutz oder Kleidung angewiesen, um existieren zu können.75 Damit ein

Leben lebbar ist, müssen also bestimmte Bedingungen vorliegen. Die körperliche

Existenz beruht folglich auf einer Gebundenheit an andere, oder anders gesagt:

»Diese Bindung des eigenen Überlebens ist eine konstante Gefahr des Sozialen –

sein Versprechen und seine Drohung.«76 Die Abhängigkeit sowie die Vulnerabilität

führen dazu, dass Leben gefährdet (precarious) sind77. Dies gilt für alle Leben, da

es sich um soziale und körperliche Existenzen handelt.78 Ebenso wie die Vulnera-

bilität wird auch die Gefährdetheit (precariousness) als ein Allgemeinzustand, der

allen Leben gleichermaßen zukommt79, eine »allgemeine und von allen geteilte

Bedingung von Leben überhaupt«80 verstanden. Sie ist keine nachträgliche Eigen-

schaft des Körpers, sondern »vielmehr ist das Gefährdetsein als solches mit der

69 Ebd., 61.

70 Vgl. ebd., 61. S. hier auch eine detailliertere Auseinandersetzung zumVerhältnis vonVulnera-

bilität und Anerkennung.

71 Butler hat in ihrer Arbeit zu hate speech ausführlich dargelegt, inwiefern und warum z.B.

Sprache verletzen (injury) kann. (Vgl. dies., HS, 54.) Diese Vulnerabilität durch Sprache (lin-

guistic vulnerability) gründet in der Abhängigkeit von der Anrede durch andere. (Vgl. ebd.,

48.)

72 Vgl. dies., KuA, 50.

73 Vgl. dies., pTV, 195.

74 Dies., RdK, 64.

75 Vgl. ebd., 21.

76 Ebd., 64.

77 Vgl. ebd., 48.

78 Vgl. dies., Precarious Life, Vulnerability and the Ethics of Cohabitation, in: The Journal of Spe-

culative Philosophy 26, 2 (2012) 134–151, 148.

79 Vgl. dies., RdK, 29.

80 Dies., KuA, 11.
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Geburt koextensiv«81. Während Vulnerabilität die Möglichkeit der Gefährdetheit

überhaupt erst eröffnet, bezieht sich der Begriff der Gefährdetheit mehr auf etwas,

das in konkreten praktischen Situationen berücksichtigt werden sollte. Dabei wird

Gefährdetheit nicht »als Eigenschaft des Subjekts, sondern als Merkmal sozialer

Beziehungen«82 verstanden. Die Gefährdetheit des körperlichen Lebens zeigt auf,

»dass unser Leben in gewissem Sinne immer schon in der Hand des Anderen

liegt«83, also nur als soziales verstanden werden kann. Leben sind also voneinander

abhängig und aneinander gebunden.

Nun kann Gefährdetheit zwar wahrgenommen und berücksichtigt, aber den-

nochnichtwirklich anerkannt (fully recognized)werden.NormenderAnerkennung

könnennämlichdazu führen,dassGefährdetheit vonLebenberücksichtigt oder ver-

worfen wird. Obwohl es darum geht, die Gefährdetheit als Grundlage für Normen

der Anerkennung zu etablieren, hieße dies dennoch nicht, dass dadurch »das als

gefährdet Erkannte schon gemeistert, erfasst oder auch nur vollständig wahrge-

nommen würde«84. Somit ist klar, dass Gefährdetheit nicht als Effekt von Anerken-

nung verstandenwerden kann.Die jeweilige Ausprägung der Gefährdetheit (preca-

riousness) wird als Prekarität (precarity) bezeichnet. Dabei wird Gefährdetheit als

existenzielle Konzeption verstanden, während Prekarität einen politischen Begriff

darstellt.85 Prekarität basiert also auf Gefährdetheit, wird aber eben erst durch po-

litische und soziale Umstände herbeigeführt,86 denn sie kann »unter bestimmten

politischen Bedingungen radikal verschärft oder radikal verleugnet«87 werden. Da-

zu gehören beispielsweise die Organisierung der Wirtschaft, soziale Beziehungen,

unterstützende Infrastruktur oder soziale und politische Institutionen.88 Die ent-

scheidende Frage liegt nun darin, ob das Gefährdetsein wahrgenommen sowie po-

litisch berücksichtigt wird.89 Denn aus »der Wahrnehmung der Gefährdung eines

Lebens ergibt sich natürlich nicht automatisch die Entscheidung zu dessen Schutz

oder zur Sicherstellung der Bedingungen seines Fortbestandes und Gedeihens«90.

81 Dies., RdK, 22.

82 Dies., MdGew, 243.

83 Dies., RdK, 21. Leimgruber plädiert dafür, diese, allen gemeinsame Gefährdetheit theolo-

gisch zu rezipieren. Vgl. Leimgruber, Ute, »Unsere Chance …menschlich zuwerden«. Anstöße

aus der Lektüre Judith Butlers für die pastoraltheologische Rede von Menschen und Macht,

in: Grümme, Bernhard/Werner, Gunda (Hg.), Judith Butler und die Theologie. Herausforde-

rung und Rezeption (Religionswissenschaft 15), Bielefeld 2020, 43–62, 53.

84 Butler, RdK, 21.

85 Vgl. ebd., 11.

86 Vgl. dies., MdE, 13.

87 Dies., RdK, 52.

88 Vgl. dies., Precarious Life, Vulnerability and the Ethics of Cohabitation, in: The Journal of Spe-

culative Philosophy 26, 2 (2012) 134–151, 148.

89 Vgl. dies., RdK, 20.

90 Ebd., 10.
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Butler versteht Prekarität als eine mögliche Folge der Vulnerabilität und damit

der Ausgesetztheit des Menschen, weshalb eine Welt anzustreben ist, »in der die

körperliche Verwundbarkeit geschützt wird, ohne deshalb ganz beseitigt zu wer-

den«91.Sie stellt beispielsweisedie Frage, »warumundwieArmut in solchbeunruhi-

genderWeise zunimmtundwasdagegenzu tunwäre«92.AusderVulnerabilität (vul-

nerability) und der Gefährdetheit (precariousness) des Körpers ergibt sich also die

Möglichkeit der Prekarität (precarity), die die Gefährdetheit sichtbar macht. Butler

definiert Prekarität als »den politisch bedingten Zustand, in dem bestimmte Teile

der Bevölkerung unter dem Versagen sozialer und ökonomischer Unterstützungs-

netzwerke mehr leiden und anders von Verletzung, Gewalt und Tod betroffen sind

als andere«93. Prekarität meint also den Umstand, dass es Körper gibt, die nicht das

haben, was sie zum Leben brauchen und »die noch nicht als Lebewesen geschätzt

werden«94. Sie ist damit eine Folge von »ökonomischen und sozialen Bedingungen,

die die Möglichkeit unseres bloßen Fortbestands zerstören, weil sie uns die Aus-

sicht auf ein lebenswertes Leben rauben«95. Oder anders gesagt: Prekarität macht

»die Versäumnisse und Ungleichheiten sozialökonomischer und politischer Insti-

tutionen«96 sichtbar. Die Gefahr der Prekarität kann folglich durch die politischen

Verhältnisseminimiert odermaximiert werden.97 UmPrekarität zuminimieren ist

es nötig, dass unterstützende Lebensbedingungen »aufrecht erhalten werden, das

heißt, sie existieren nicht als statische Größe, sondern als reproduzierbare gesell-

schaftliche Institutionen und Beziehungen«98. Dabei handelt es sich beispielsweise

um soziale Beziehungen oder eine stabile Infrastruktur.99

Dabei sollte bedacht werden: »Kein Mensch entgeht der prekären Dimension

des Soziallebens – sie ist, so könnte man sagen, das Verbindende unserer Nichtge-

gründetheit.«100 Allerdings ist die Unterstützung von Leben und damit auch Pre-

karität ungleich verteilt, wobei Diskriminierungen wie Sexismus und Rassismus

eine Rolle spielen.101 So sind beispielsweise Menschen ohne Papiere, illegalisierte

Arbeiter*innen, Geflüchtete, Frauen mit Schleier in Frankreich oder Trans-Men-

91 Dies., GL, 60.

92 Dies., MdE, 150.

93 Dies., pTV, 48.

94 Ebd., 237.

95 Dies., Rücksichtslose Kritik. Körper, Rede, Aufstand. Aus dem Englischen vonMichael Adrian

und Bettina Engels, Konstanz 2019, 122.

96 Dies., pTV, 33.

97 Vgl. dies., KuA, 32.

98 Dies., RdK, 30.

99 Vgl. dies., pTV, 23, 173.

100 Ebd., 158.

101 Vgl. ebd., 67.
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schen inder Türkei in besondererWeise gefährdet.102Obein Lebenunterstütztwird

oder nicht, »hängt grundlegend von den sozialen und politischen Netzwerken und

Kreisläufen ab, in denen sich unser Körper bewegt«103. Denn Betrauerbarkeit, al-

so die Wahrnehmung (apprehension) eines Lebens als betrauerbar, ermöglicht erst

dieWahrnehmung eines Lebens als prekär.104 Und diese ist wiederum von Normen

der Anerkennung geprägt.105 Daraus ergibt sich die offene Frage, ob die Anerken-

nungsnormen zur materiellen Realität führen, »oder ob diese materielle Realität

umgekehrt dafür sorgt, dass bestimmte Gruppen nicht gesehen werden müssen,

denn beides scheint sich gleichzeitig zu ereignen«106. Jedenfalls lässt sich festhal-

ten, dass die ungleiche Verteilung von Prekarität eng mit den etablierten Anerken-

nungsnormen zusammenhängt.107 Dabei ist Prekarität ein »gesellschaftlicher und

wirtschaftlicher Zustand, aber keine Identität«108 und überschreitet daher Identi-

tätskategorien wie beispielsweise Geschlecht oder Religion109, weshalb Butler den

Begriff der ›Klasse‹ nicht verwendet.110 Prekarisierung ist fürButler also einProzess,

»der für eine Bevölkerung ein Klima der Unsicherheit schafft«111. Bestimmte Leben

gelten als entbehrlich112 und sind damit auch dem »Gefühl einer beschädigten Zu-

kunft«113 ausgesetzt. Hier gibt es einen Zusammenhang zur Frage der Betrauerbar-

keit und deren unterschiedliche Verteilung: »BestimmteMenschenleben werden in

hohem Maße vor Verletzung geschützt und die Nichtachtung ihrer Ansprüche auf

Unversehrtheit reicht aus, um Kriegsgewalten zu entfesseln. Andere Menschenle-

ben werden nicht so schnell und entschlossen Unterstützung finden und werden

nicht einmal als ›betrauernswert‹ gelten.«114

Butler beobachtet imNationalismusundpolitischenLiberalismus etwas,das sie

als SchismaoderParadoxbezeichnet.115Dieses Schisma liegt in demVersuch,die ei-

gene Gewalt gegen andere zu rechtfertigen, während die eigene Vulnerabilität im-

munisiert wird.116 So kann es sein, dass allein die »Erweckung dieses Anscheins […]

102 Vgl. ebd., 110.

103 Dies., KuA, 39.

104 Vgl. dies., RdK, 23.

105 Vgl. ebd., 57.

106 Ebd., 31.

107 Vgl. dies., MdE, 126.

108 Dies., pTV, 80.

109 Vgl. dies., RdK, 37.

110 Dies., Rücksichtslose Kritik. Körper, Rede, Aufstand. Aus dem Englischen vonMichael Adrian

und Bettina Engels, Konstanz 2019, 13.

111 Dies., MdE, 67.

112 Vgl. dies., pTV, 25.

113 Dies., MdE, 67f.

114 Dies., GL, 49.

115 Vgl. dies., RdK, 148f.

116 Vgl. dies., KuA, 32.
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zu einem Ziel der Gewaltanwendung«117 wird. Doch für den Menschen, der konsti-

tutiv vulnerabel ist, gibt es keine Möglichkeit der vollständigen Abschirmung von

Verletzungen, vielmehr liegt das Menschliche gerade im Schwanken zwischen der

Einforderung der eigenen Unversehrtheit und demWissen um dessen Unmöglich-

keit.118 Daher kann die »Anerkennung eines verallgemeinerten Zustandes der Ge-

fährdung«119 zur Überwindung des angesprochenen Schismas beitragen.

3.4 Auswertung

Butler und Metz beschäftigen sich, wie dargestellt, mit den Folgen fehlender Aner-

kennung,mit Leid und Elend der Opfer und Besiegten,mit Gefährdetheit und Pre-

karität. Metz geht es bei dieser Auseinandersetzung eben nicht um eigenes Leid,

sondern um das fremde Leid, das Leid der Anderen, welches allerdings Auswirkun-

gen auf die eigene Position, bis hin zur »Verletzung der eigenen religiösen Gewiss-

heiten«120 hat und habenmuss. Auch Butler formulierte ihre Überlegungen zur Ge-

fährdetheit und Vulnerabilität auf der Grundlage einer sozialen und körperlichen

Ontologie der Interdependenz. Den beiden Ansätzen ist hier also eine alteritäts-

theoretische Ausrichtung gemeinsam.

Metzt beschreibt seinen Ansatz einer theodizeesensiblen Theologie folgender-

maßen: »So versuche ich keine Theologie mehr zu treiben mit dem Rücken zu den

unsichtbaren oder gewaltsam unsichtbar gemachten Leiden in derWelt: weder mit

dem Rücken zum Holocaust noch mit dem Rücken zu den sprachlosen Leiden der

Armen und Unterdrückten in der Welt (und quer durch unsere Kirche).«121 In dem

Hinweis auf das gewaltsam unsichtbar gemachte Leiden zeigt sich eine Sensibilität

für die Frage danach, welches Leiden als Leiden sichtbar wird. Diesem Gedanken

geht Metz allerdings nicht weiter nach, während Butler ihn ausführlich bespricht.

Dabei stellt sie die Frage danach, wessen Leben als Leben zählt, wer folglich über-

haupt betrauerbar ist und inwiefern dies normativ gerahmt ist.

Metz fordert zur solidarischen Unterstützung und Anerkennung der Opfer und

Besiegten, der Armen und der Anderen auf.Diese hier vorgenommenenBenennun-

gen werden nicht näher erläutert, so dass es scheint, als ob klar wäre, wer gemeint

ist. Diese scheinbare Sicherheit der Benennung wird durch Butler hinterfragt, in-

dem sie deutlich macht, dass keineswegs klar ist, wer ›die Opfer‹ oder ›die Ande-

ren‹ sind. Analog zu ihrer Kritik amSubjektbegriff tritt sie also einen Schritt zurück

117 Dies., RdK, 164.

118 Vgl. dies., KeG, 104.

119 Dies., RdK, 52.

120 Metz, Mp, 39.

121 Ders., ZB, 96.
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und analysiert die Wirkungen des Rahmens, sprich der Normen. Auf diese Weise

zeigt sich: Nur bestimmte Subjekte/Leben/Andere können überhaupt als Subjek-

te/Leben/Andere erscheinen und andere nicht. Nämlich nur dann, wenn sie inner-

halb eines bestimmten Rahmens erscheinen. Subjekte/Leben/Andere, die nicht er-

scheinen können, sind in Folge dessen auch nicht anerkennbar und von ihnen er-

lebtes Leid daher auch nicht beklagbar oder erinnerbar.122 Diese Rahmen oder Er-

scheinungssphären, auf denen die normative Konstitution des Menschlichen be-

ruht, sind dabei auf ein konstitutives Außen angewiesen. Oder anders gesagt: Das

Menschliche wird auf Kosten des Nicht-menschlichen produziert.123 Um die kon-

stitutive Exklusion von Anerkennung zu reflektieren ist also ein »kritisches Nach-

denken darüber, wie die Norm des Menschlichen konstruiert und aufrechterhalten

wird«124 notwendig, um so dieMöglichkeiten von Anerkennung auszudehnen, auch

wenn es nie gelingen kann, dass alle anerkennbar sind. Butler spricht hier auch von

einemParadox: »Obwohl die Anerkennung […] ausgeweitet wird, bleibt das Feld der

Nichtanerkennbaren paradoxerweise erhalten und weitet sich entsprechend eben-

falls aus.«125

So ergibt sich die Frage nach dem Verhältnis zwischen ›den Einen und den An-

deren‹ bzw. ›den Anerkennbaren und den Nichtanerkennbaren‹. Für Metz besteht

eine Kultur der Anerkennung auch in der Frage nach dem »Verhältnis der Einen

zu den bedrohten und ausgeschlossenen Anderen«126. Er kritisiert die Auffassung

Habermas’ von der Begegnung gleichberechtigter Diskurspartner*innen und weist

darauf hin, dass gesellschaftliche Verhältnisse wie Unterdrückung und Ausschluss

unbedingt mitgedacht werden müssen. Daher kann das Verhältnis der Einen zu

denAnderen nicht ohne die Berücksichtigung vonGerechtigkeit gedachtwerden127,

beispielsweise durch Durchbrechung von Tausch- und Konkurrenzlogiken.128 Eine

»Zuwendung der Einen zu den bedrohten und geopferten Anderen«129 kann so zu

122 Leimgruber formuliert anhand dessen eine Herausforderung für die Theologie: »Wenn sie

[die künftige Pastoraltheologie] sich mit der ›Option für die Armen‹ beschäftigt, gehört da-

zu nicht nur ein reflektierter Standpunkt, inwiefern ›die Armen‹ als vollwertig menschlich

anerkannt werden, sondern auch, wo aufgrund der unausweichlichen machtförmigen Dis-

kursivität die eigenen blinden Flecken in der eventuellen Nichtanerkennung der ›Armen‹ als

lebbares Leben liegen.« Leimgruber, Ute, »Unsere Chance …menschlich zuwerden«. Anstöße

aus der Lektüre Judith Butlers für die pastoraltheologische Rede von Menschen und Macht,

in: Grümme, Bernhard/Werner, Gunda (Hg.), Judith Butler und die Theologie. Herausforde-

rung und Rezeption (Religionswissenschaft 15), Bielefeld 2020, 43–62, 50.

123 Vgl. Butler, pTV, 59.

124 Ebd., 59.

125 Ebd., 13.

126 Metz, Mp, 160.

127 Vgl. ebd., 194.

128 Vgl. ebd., 160f.

129 Ebd., 204.
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notwendig asymmetrischen Anerkennungsverhältnissen führen und ist ein Beitrag

zum Kampf für das solidarische Subjektsein aller. Auch Butler denkt über dieses

Verhältnis nach und spricht von einer »Veränderung des Verhältnisses zwischen

den Anerkennbaren und denNichtanerkennbaren«130, die angestrebt werden sollte,

diese wird von ihr allerdings nicht näher erläutert. Auffällig ist hier, dass Metz das

benannte Verhältnis als ein ›von – zu‹ beschreibt, während Butler von ›zwischen‹

spricht. Hierin zeigen sich die verschiedenen Verständnisse von Handlungs- und

Veränderungsmöglichkeiten, auf die in Kapitel 7.6 näher eingegangen wird.

Sowohl Metz als auch Butler verknüpfen also die Frage nach der Ausweitung

von Anerkennungmit ihren Auseinandersetzungen zu Armut bzw. Prekarisierung.

Metz bezieht sich immerwieder auf die LeidendenundArmen,auf dieAusgeschlos-

senen und Unterdrückten, auf die Opfer und Besiegten. Dabei verweist er auf Un-

terdrückung,Ungerechtigkeit undUngleichheit als Ursache für das Leiden, also auf

sozial-politische Dimensionen. Er thematisiert Armut und die Armen, zieht dabei

zwar keine kausale Verbindung zwischenNicht-Subjektwerdung undArmut, nennt

jedoch Unterdrückung und Armut in einem Atemzug. Dabei nimmt er allerdings

keine theoretische Analyse zum Begriff der Armut vor, und erläutert nicht, wieso

Menschen überhaupt vulnerabel und daher prekarisierbar sind.

Butler versteht die christliche Verantwortung als die »Notwendigkeit, für die

Armen zu sorgen«131. Sie kritisiert, dass jedoch nicht hinterfragt wird, »warum es

überhaupt in dieser Weise Armut geben muss«132. Dies wiederum leistet Butlers

Analyse zur Prekarität, als einer materiellen Folge von Anerkennungsnormen.

Butler bietet mit ihren Überlegungen zur Anerkennung, Interdependenz und

Prekarisierung sowie zum Zusammenhang zwischen Anerkennungsnormen und

Prekarität eine theoretische Grundlage zum Verständnis von Armut als gesell-

schaftlichem Phänomen. Daraus ergeben sich auch Hinweise darauf, wieso die

Gefährdung bestimmter Leben nicht wahrgenommen bzw. nicht berücksichtigt

wird. Auf diese Weise zeigen sich auch erste Ansätze für Veränderungsmöglich-

keiten, die über ein bloßes Einfordern der Berücksichtigung von Gefährdung

hinausgehen.133 Die von Butler vorgelegte Analyse einer gemeinsamen körperli-

chen Vulnerabilität als Grundlage der Gefährdetheit und der Prekarität erscheint

dabei kompatibel mit dem Verständnis von Leid und Armut bei Metz.

Ein Unterschied in der Herangehensweise liegt in der Benennung.134 Metz

spricht von ›den Leidenden‹, ›den Opfern‹, ›den Anderen‹135 oder ›den Armen‹. Mit

130 Butler, pTV, 12.

131 Dies., MdE, 150.

132 Ebd., 150.

133 S. dazu Kapitel II 7.2

134 Zur Bedeutung von Benennungspraktiken s. Kapitel II 4.2

135 Zu einer theologischen Auseinandersetzung mit dem Begriff des ›Anderen‹ siehe u.a.

Bauer, Christian, Konstellative Pastoraltheologie. Erkundungen zwischen Diskursarchiven
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dieser Bezeichnung wird eine Identifizierung im Hinblick auf einen Zustand bzw.

eine Eigenschaft vorgenommen – auch wenn er immer wieder ausdrücklich auf die

dahinter liegenden politisch-sozialen ProzessewieUnterdrückung hinweist. Butler

hingegen spricht von ›den Prekarisierten‹ und eben nicht vom ›Prekariat‹, wodurch

der Fokus auf dem Prozess der Prekarisierung liegt, dem gewisse Leben mehr

ausgesetzt sind als andere. Die Rede von Vulnerabilität oder Prekarität kann aller-

dings grundsätzlich riskant sein, da sie dazu verwendet werden kann, bestimmte

Gruppen als vulnerabel zu definieren und damit diesen Zustand festzuschreiben.136

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Rede von ›den Armen‹ oder ›den Lei-

denden‹ bei Metz insofern wichtig ist, als dass durch sie versucht wird, das Leiden

und die zugrundeliegende Unterdrückung zu thematisieren und eben nicht zu

ignorieren. Butler wendet ein, dass die Benennungspraktik selbst aber unter

Umständen problematisch sein kann, da sie zu Festschreibungen und Definie-

rungen führen kann. Butlers Analysen weisen zudem daraufhin, dass die Frage,

welches Leiden sichtbar wird, auch auf diskursiver Ebene gestellt werden muss.

Durch eine konstitutive Exklusion der Anerkennung können nicht alle als ›Arme‹

oder ›Leidende‹ erscheinen, sind nicht alle betrauerbar. Hierin zeigt sich auch die

wichtige Verbindung zwischen Anerkennungsnormen und Prekarität. Wer nicht

betrauerbar ist, dessen Gefährdung wird auch nicht wahrgenommen und dessen

Unterstützungsbedarf wird demzufolge nicht berücksichtigt. Auf dieseWeise kann

Butlers Auseinandersetzung mit Betrauerbarkeit und Prekarität aus meiner Sicht

als wichtige Ergänzung für die NPTh gelesen werden.

und Praxisfeldern (Praktische Theologie heute), Stuttgart 2017, 333–347. Penzold, Michael/

Tchoungui, Thomas (Hg.) Wer ist der Andere für mich? Beiträge zu einer theologischen Be-

gegnungmit Afrika (ÖkumenischeReligionspädagogik 8), Berlin/Münster 2014. Fuchs, Brigit-

te/Haslinger, Herbert, Die Perspektive der Betroffenen, in: Ders. (Hg.), Handbuch Praktische

Theologie, Bd. 1, Mainz 1999, 220–230.

136 Vgl. Butler, pTV, 186ff.
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